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	Mitteilung Nr. MIT-AF       1 /2009

	Zur Anfrage Nr. StVV – AF 1/2009 nach § 36 GOStVV der Fraktion/Gruppe BiW vom 05.01.2009

Thema: Schüler und Schulerfolg in Bremerhaven

	Beratung in öffentlicher Sitzung:
	ja
	Anzahl Anlagen: 2




I. Die Anfrage lautet:

Schüler und Schulerfolg in Bremerhaven (BiW)


@->  
[bookmark: VLGBeschlText__START__28111] Wir fragen den Magistrat:

1) Wie viele Kinder und Jugendliche (bis 21 Jahre)  besuchen derzeit die Schulen Bremerhavens (ohne Hochschulen/Stand 30.11.2008)?


2) Wie viele dieser Schüler haben einen Migrationshintergrund? 
Hinweis: Unter Personen mit Migrationshintergrund sind solche Menschen zu 	verstehen, die 
- früher eine ausländische Staatsangehörigkeit innehatten, oder 
- deren Eltern ausländische Staatsangehörige sind, oder
- die im Ausland geboren wurden, oder
- deren Eltern im Ausland geboren wurden.


3) Wie viele Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, die Schulen in Bremerhaven besuchen, rechnen zur Gruppe der Spätaussiedler aus Osteuropa?


4) Wie viele Jugendliche haben in den Jahren 2005 bis 2008 jeweils das Schulsystem in Bremerhaven ohne berufsqualifizierenden Abschluss verlassen (ausgenommen Jugendliche, die in eine andere Stadt verzogen sind und dort ihre Schulkarriere fortgesetzt haben)? Wie viele dieser Kinder und Jugendlichen hatten einen Migrationshintergrund (Definition siehe oben unter 2.)? Wie viele dieser Kinder und Jugendlichen kommen aus Spätaussiedler-Familien?


5) Schulabbrecher

a) Wie viele Jugendliche haben in den Jahren 2003-2007 die Schulen Bremerhavens jeweils ohne berufsqualifizierenden Abschluss verlassen (ausgenommen Jugendliche, die in eine andere Stadt verzogen sind und dort ihre Schulkarriere fortgesetzt haben)? 

b) Wie viele dieser Jugendlichen kamen in den genannten Jahren jeweils aus Haushalten, die Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder ähnliche Sozialleistungen bezogen?

c) Wie viele dieser Jugendlichen hatten jeweils einen Migrationshintergrund?
Hinweis: Unter Jugendlichen mit Migrationshintergrund sind solche Menschen zu verstehen, die 

- selbst im Ausland geboren wurden, oder
- deren Eltern ausländische Staatsangehörige sind, oder
- deren Eltern im Ausland geboren wurden.


6) Wie viel Prozent der Schulabbrecher finden in den ersten 12 Monaten nach Verlassen der Bildungseinrichtung einen Arbeitsplatz?


7) Wie viele Jugendliche, die das Schulsystem Bremerhavens 2007 ohne berufsqualifizierenden Abschluss verlassen haben, sind heute:
- berufstätig;
- in einer beruflichen Ausbildung;
- nehmen an einer berufsbildenden Maßnahme teil;
- sind erwerbslos/Bezieher staatlicher Sozialtransfers?


8) Hilfen für Schulabbrecher

a) Welche Unterstützungs- bzw. Qualifikationsangebote bietet die Stadt Bremerhaven Schulabbrechern an, um sie vor Erwerbslosigkeit bzw. dem Bezug von sozialen Leistungen zu bewahren?

b) Wir hoch sind die Mittel, die von der Stadt Bremerhaven für solche Angebote in den Jahren 2006 und 2007 jeweils zur Verfügung gestellt wurden? Welche Mittel sind dafür im Haushaltsjahr 2008/2009 vorgesehen?

c) Wie hoch ist der Prozent der betroffenen Jugendlichen, die solche Hilfen in Anspruch nehmen?


Gez. Heinrich  G r o t s t ü c k
u. Gruppe BÜRGER IN WUT
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II. Der Magistrat hat in seiner Sitzung am       beschlossen, die Anfrage wie folgt zu beantworten:

1. Zum Stichtag 01.11.2008 der Bundesstatistik besuchten die Schulen der Stadt Bremerhaven (öffentliche und private) insgesamt  18.888 Schülerinnen und Schüler; davon 13.222 eine allgemein bildende Schule und 5.666 eine berufliche Schule. 

2. Auf Basis der erhobenen Schülerdaten kann ein Migrationshintergrund von Schüler und Schülerinnen individuell nicht bestimmt werden. Ebenso wird der Status Spätaussiedler und die soziale Situation der Familien der Schüler und Schülerinnen nicht erfasst.

3. Die Daten sind nicht verfügbar.

4. In der beigefügten Anlage A sind die Absolventen und Schulabschlüsse der allgemeinbildenden Schulen der Stadt Bremerhaven der letzten 10 Jahr aufgeführt. Die Absolventen der Bildungsgänge der beruflichen Schulen der Stadt Bremerhaven entnehme man dem Anhang B. Der Migrationshintergrund der Absolventen ist nicht verfügbar (s. 2.)

5. Die beigefügten Absolvententabellen beschreiben, wie viele Schülerinnen und Schüler die jeweiligen Bildungsgänge im allgemeinbildenden und beruflichen Bereich ohne Abschluss (allgemeinbildende Schulen) bzw. ohne Abschluss des besuchten Bildungsganges (ber. Schulen) absolviert haben. Ein Zusammenhang zwischen dem schulischen Erfolg und dem sozialen Hintergrund oder dem Migrationshintergrund kann aufgrund der verfügbaren Datenlage nicht hergestellt werden.

6. Die Daten sind nicht verfügbar.

7. Die Daten sind nicht verfügbar.

8.	a)
Jugendliche, die noch der Schulpflicht nach § 54 des Bremischen Schulgesetzes unterliegen, werden in Bremerhaven einer ausbildungsvorbereitenden Maßnahme nach § 30 BremSchulG zugewiesen. Ziel der Beschulung ist, den Jugendlichen die Ausbildungsreife zu vermitteln und Ihnen beim Übergang von Schule in Ausbildung die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen. Dem Eintritt in die  Berufsausbildung gehen in der Regel längere Praktika voraus, die zunächst der Berufsfindung dienen, später aber die Eingewöhnung in Arbeitsstrukturen zum Ziel haben. Parallel zu den Praktika werden die Jugendlich regelmäßig wöchentlich ein oder zwei Tage beschult. In Abhängigkeit von den speziellen Förderbedürfnissen der Schülerinnen und Schüler werden der zeitliche Umfang des Unterrichts und die Unterrichtsinhalte gestaltet.

	Für nicht mehr schulpflichtige Jugendliche, die die Schule abgebrochen haben, werden keine Maßnahmen vorgehalten.

b)
Schüler und Schülerinnen, die ohne Schulabschluss die allgemeinbildenden Schulen verlassen sind in der Regel noch schulpflichtig. Für diese Schüler und Schülerinnen werden nach §  30 BremSchulG spezielle Klassen eingerichtet (Bildungsgang: AVGB), die wie alle anderen Bildungsgänge auch gemäß den von der Senatorin für Bildung und Wissenschaft erlassenen Parametern für die Lehrerzuweisung pro Klassenverband versorgt werden. (Hinweis: In den AVGB-Klassen werden auch Schüler und Schülerinnen beschult und gefördert, die einen Schulabschluss erreicht aber keinen Ausbildungsplatz bekommen haben.) Die Zuweisung an Lehr- und Lernmitteln erfolgt ebenfalls pro Anzahl der Klassen. Die entstehenden Kosten sind somit proportional der Anzahl der zu versorgenden Schüler und Schülerinnen. Für die Lehrkräfte und die Lehr- und Lernmittel (ohne Allgemeinkosten für Schulverwaltung, Gebäudebetriebkosten, Instandsetzung, Investitionen, …)  sind in den Schuljahren S06/07, S08/09 rund 900.000 € für Schüler und Schülerinnen ohne Schulabschluss ausgegeben worden. Für das Schuljahr 08/09 wird mit Kosten in gleicher Höhe gerechnet. 

c)
Im Schuljahr 2008/2009 besuchen insgesamt 144 Schüler und Schülerinnen ohne Schulabschluss aus Bremerhaven (davon 42 Schüler und Schülerinnen aus dem FÖZ Lernen) eine ausbildungsvorbereitende Maßnahme nach § 30 BremSchulG; dies entspricht einem Anteil von 11,7 %. 




Schulz
Oberbürgermeister
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